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SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

A

Ennepetal, 30.10.1997

5 /7&

Aktenzeichen: Sp/Bay

09

Betreff: AuBenbereichssatzung fiir den Bereich der Striickerberger Strale/Hilgenplatz;

hier: 1.HE|nleltungsbeSChluss
2. Offentliche Auslegung

3. Beteiligung der ber(ihrten Trager &ffentlicher Belange

Beschluivorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschlieBt, gem. § 35 Abs. 6 i.V. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB), in der z. Zt. gliltigen Fassung, fur den Bereich ,Strickerberger Stra
Be/Hilgenpiatz” ein Auenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.
Der beigeflgte Ubersichtsplan mit der Kennzeichnung der rdumlichen Abgrenzung des

Satzungsbereiches ist Bestandtell dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die éffentliche Ausiegung gem. § 3 Abs. 2

BauGR, durchzufihren.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB, die berihrten Trager
dffentlicher Belange zu betsiligen.

Lauf der Zustandiges Sitzung | Offentiich | Nichtffentlich | Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am der TO Abstimmung
voriage Ja / Nein / Enth,
Beralung | Planungsausschul | 15.01.98 X F Y Z — | A
Beralung Hauptausschull 200198 | q
Eescmus Rat 220199 |  x B
tsleiter / Dezement § tadtdirektor
Federfiihrendes Amt: 61 ﬁ ACO '
E’u’eiter beteiligte Amter 10 ] 7 3
20,66 ;
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Begriindung:

In der Sitzung am 25.09.1997 falte der PlanungsausschuB folgenden Beschluf:

»Die Verwaltung wird beauftragt, fiir den Bersich ,Striickerberger
StraBefHilgenplatz”, die Einleitung eines Satzungsverfahrens
(BauGB) vorzubersiten.

Das Arbeitsergebnis ist dem PlanungsausschuB vorzulegen.*

Diesem BeschluB ist die Verwaltung gefoigt und legt nunmehr die Einleitung zur Auftenbereichs-
satzung flr den Bereich ,Striickerberger Stralle/Hilgenplaiz® zur Beschiufassung vor.

Ziel dieses Verfahrens ist es, folgende Satzung zu fassen.

Satzung

der Stadt Ennepetal iiber die Bestimmungen der Grenzen fiir Vorhaben in dem
bebauten AuBenbereich , Striuckerberger Strafe/Hilgenplatz*

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGBI. |, 8. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW

2023}, hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am ............. folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) kénnen nach Maitgabe dieser Sat-
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.

Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (AuBRenbereich).

Im Satzungsgsbiet bleibt die Zuldssigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberithrt.

10



& 2 Riumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigeflgten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar-
gestelit.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Zuldssig ist die Emichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von Vorhaben, die Wohnzwek-
ken dienen und die sich in die Eigenart der ndheren Umgebung einfligen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein- bis zweigeschossige Ein- und Zweifamilienhéuser in ortslblicher
Bauweise zuléssig.
Die Grundfldchenzahl von 0,2 (GRZ) ist einzuhalien.

2. Im Satzungsbereich sind maximal 3 Zwsifamilienhduser oder 3 Einfamilienhauser zulassig.

3. Die Décher der Gebaude sind als Satteldacher zu emrichten.

§ & Inkrafitreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

31



'AUSZU G : Niederschrift des Rates vom 22,01.1998 -~ é 1~

0 8 AuBenbereichssatzung fiir den Bereich der Striickerberger StraBe/Hilgenplatz;
hier:
2 ntliche Aus
3. Beteiligung der berihrten Triiger 6ffentlicher Belange

Ratsmitglied Herr Faupel regt an, in Zukunft die Begleitpapiere kiar zu kennzeichnen.

BeschiulR:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschlieRt, gem. § 35 Abs. 8 i.V. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge- .
setzbuches (BauGB), in der z.Zt. glltigen Fassung, frii den Bereich ,Stickerberger Stra-
Be/Hilgenplatz” ein Aubenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.

Der beigefligte Ubersichtspian mit der Kennzeichnung der raumlichen Abgrenzung des Sat-
zungshereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die offentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB, durchzufuhren.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB, die bertihrten Trager
dffentlicher Belange zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig
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A
Ennepetal, 30.10.1997

5/9% y
SITZUNGSVORLAGE NR. 0 g

Amt: Planungsamt Aktenzeichen: Sp/Bay

Betreff: AuBienbereichssatzung fiir den Bereich der Striickerberger Strafe/Hilgenplatz;

hier: 1. Einleitun i B _
2 Offentliche Auslegung

3: Beteiligung der beriihrten Trager dffentlicher Belange

Beschluivorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschlielt, gem. § 35 Abs. 6i.V. mit§ 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB), in der z. Zt. glltigen Fassung, fir den Bereich ,Striuckerberger Stra
Ae/Hilgenplatz® ein Aulenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.

Der beigefigte Ubersichtsplan mit der Kennzeichnung der rdumlichen Abgrenzung des
Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die dffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB, durchzufiahren.

3. Der Rat der Stadt Ennepstal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB, die berihrien Tréger
dffentlicher Belange zu beteiligen.

Lauf der Zustdndiges | Sitzung [ Offentlich | Nichtdffentlich [ Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am der TO Abstimmung
vorlage Ja / Nein / Enth.
Beratung | Planungsausschul  |15.01.93 x ERVITE
Beratung | Hauptausschuf§ 20.01.8% X d : |
- |
BeschluB | Rat 22.01.9% X
Amtsleiter ~ / Dezemnent - adtdirektor
Federfihrendss Ami: 61 Zj Je1%e)
| Weiter beteiligte Amter 10 3 7
20,66 ; QD '
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O 8 AuBenbereichssatzung fiur den Bereich der Striickerberger StraRe/Hilgenplatz;
hier: 1. EinleitungsbeschluB
2, Offentliche Ausiegung
3. Beteiligung der benihrten Triger 6ffentlicher Belange

AU S ZU G : Niederschrift des Rates vom 22.01.1998

Ratsmitglied Herr Faupel regt an, in Zukunft die Begleitpapiere klar zu kennzeichnan.

Beschluf:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschliet, gem. § 35 Abs. 6 i.V. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB), in der z.Zt. giltigen Fassung, frit den Bereich ,Stickerberger Stra-
Re/Hilgenplatz* ein Aukenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.

Der beigefugte Ubersichtsplan mit der Kennzseichnung der rdumlichen Abgrenzung des Sat-
Zungsbersiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die &ffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB, durchzufihren,

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB, die beriihrten Trager
éffentlicher Belange zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig
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Offentliche Bekanntmachung

in der
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Offientliche Bekanntmachung

in der

we WESTFALENPOST

Zeitung fir Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal
vom: “6079.76

.‘ M 1 5000
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OVERKOTT-BROWN ARCHITEKTIN AKNW

ELBERFELDERSTR, 44b 58285 GEVELSBERG
TELEFOMN (2332 / 10776 FAX #14192

An das

Planungsamt der Stadt Ennepetal
Bismarkstralie

58256 Ennepetal

8ehr geehrte Damen und Herren,

Die Stadt Ennepetal hat fur den bebauten AuBenbereich
LotriuckerbergerstraBe/Hilgenplatz” eine Satzung, zur Bestimmung der Grenzen
far Vorhaben in diesem Bereich, aufgestelit.

Diese Satzung sieht fir die Flursticke 386, 387, 388 und 389 der Flur 19
Gemarkung Ennepetal die Méglichkeit der , Errichtung, Anderung oder
Nutzungsianderung von Vorhaben, die Wohnzwecken dienen und sich in die
Eigenart der ndheren Umgebung eirfiigen“, vor. im Satzungsbereich sind Ein-
und Zweifamilienhauser in orisiblicher Bauweise zulassig, mit der maximalen
tberbaubaren Grundsticksflache von 130 gm.

tm Namen von Herm Olaf Brese, Striickerbergerstr.108b Ennepetal, Eigentimer
des Flurstickes 260 der Flur 19, Gemarkung Ennepetal, mochte ich die
Erweiterung des Geltungsbhereiches der cben genannten Satzung und die
Einbeziehung des Flurstiickes 260 in diese Satzung beantragen.

Das Flurstiick 260 grenzt direkt an das bisherig in der Satzung beriicksichtigte
Gebiet an. Der nardliche Bereich, angrenzend an Flur 389, kann ebenfalls zum
innenbereich der vorhandenen Bebauung am Hilgenplatz gerechnet werden. Aus
beiliegendem Plan wird ersichtlich, wie eine Bebauung der vorhandenen Wiese
mit drei eineinhalbgeschofligen Wohnhausern, eine Abrundung der
Wohnbebauung darstellen konnte. Mit der Aufnahme der Fluchtlinien der
bestehenden Gebaude wird ein AbschiuB zu dem Griingebiet hergestselit.
Erschlossen wird das Gelande iber den bestehenden Monninghofer Weg.

Das zu bebauende Gebiet kann meines Erachtens nicht als dkologisch wertvoll
eingestuft werden, da es sich um eine Wiesenflache handelt, fur
AusgleichsmaBnahmen steht jedoch geniigend Flache zur Verfugung.

in der Hoffnung auf einen positiven Bescheid

mit freundlichen Grialen
S. Overkott-Brown

AT



Stadt Ennepetal

3
| Der Stadtdirektor
e n n e pe a Verwaltungsgeb&ude
Bismarckstr. 21

58256 Ennepetal

— Telefon: 02333/879-0
) 7/ die stadt der kluterthohle 2o 20

Stadt Ennepetal - Postfach 1543/1544 - 58244 Ennepetal

r 1
Amt: Planungs- und
An die Bauordnungsamt
Verwaltungsgebiiude: Bismarckstr. 21
Trager Sffentlicher Belange _3+ £ Auskunft ertelt: Herr Spelsberg
~ hiei§ Durchwahi: 979-172
L -~y Y 4 Zimwner: 50a
-~ USINE Y . Aktenzelchen: Sp/Bay
o Condeyad n-clvﬁ-'?lf"'_ “TV DaturwZelchen Inres
Schreibens:

- Heofldrg U celto -

~ ey kreias - paum: Ko 09.07.1998 § 1,

Betreff. AuBenbereichssatzung "Striickerberger StraBe/Hilgenplatz";
hier: Beteiligung gem. § 4 i.V. mit § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner éffentlichen Sitzung am 22.01.1998 beschlossen, ein
Satzungsverfahren gem. § 35 Abs. 8 BauGB einzuleiten.
Das Satzungsverfahren erhélt die Bezeichnung:

AuBenbereichssatzung fiir den Bereich "Striickerberger StraBe/Hilgenplatz”.

Als Anlage Ubersende ich den Satzungsentwurf einschi. der Begrindung mit der Bitte um Stel-
lungnahme gem. § 35 Abs. 6 BauGB bis zum

24. August 1998.

AuRern Sie sich nicht fristgemaB, so geht die Stadt Ennepetal davon aus, dall die von lhnen
wahrzunehmenden &ffentlichen Belange durch diese Satzung nicht berthrt werden.

im Auftrag
(

(Fischer) 2. Abt.64zV.  G:BPHILGTB4.DOC %

_,r()_



Satzung

der Stadt Ennepetal Gber die Bestimmungen
der Grenzen fiir Vorhaben in dem bebauten Au-

Benbereich "Striickerberger Strafe/Hilgenplatz”



Satzung

der Stadt Ennepetal tiber die Bestimmungen der Grenzen fir Vorhaben in dem
bebauten AuBenbereich ,,Striickerberger StraBe/Hilgenplatz®

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGBI. |, S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 866, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am .............. folgende Satzung be-
schiossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) kénnen nach MaRgabe dieser Sat-
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.

Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung untediegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (AuRenbereich).

Im Satzungsgebiet bleibt die Zulassigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberiihrt.

§ 2 Raumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefligten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar-
gestellt,

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Zulassig ist die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von Vorhaben, die Wohnzwek-
ken dienen und die sich in die Eigenart der naheren Umgebung einfigen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein- bis zweigeschossige Ein- und Zweifamilienhauser in ortsublicher
Bauweise zulassiq.

Die maximale uberbaubare Grundstlcksflache ist je Haus auf 130 gm fesigesetzt.



2. Im Satzungsbereich sind maximal 3 Zweifamilienhauser oder 3 Einfamilienhauser zulassig.
3. Die Décher der Geb&ude sind als Satteldacher zu emichten.

4. Die Begriindung zur AuBenbereichssatzung "Strickerberger Strale/Hilgenplatz” ist Bestandtsil
dieser Satzung.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft
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Begriindung

zur AuRenbereichssatzung ,,Striickerberger StraBe/Hilgenplatz®

gem. § 35 Abs. 6 BauGB



Begriindung

zur AuRenbereichssatzung ,,Striickerberger StraRe/Hilgenplatz”

gem. § 35 Abs. 6 BauGB



Gliederung

1. Lage des Plangebietes/Geltungsbereich

2. Planungsrechtliche Rahmenbedingung

3. Bestandssituation

4. AnlaB, Ziel und Zweck der Planung

5. Art und MaR der baulichen Nutzung

6. Erschliefung

7. Ver-und Entsorgung

8. Altlasten

9, Denkmalschutz

10. Ausgleichsmafnahmen

11. Kosten
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1. Lage des Plangebietes/Geltungsbereich

Das Satzungsgebiet liegt stlich der L 527 (Striickerberger Straie) und ndrdlich des Weges
JMoénninghof".

Die zur Bebauung vorgesehenen Flachen erstrecken sich entlang der nérdlichen Seite des
Weges Monninghof”,

Das Umfeid des Satzungsbereiches wird von giner Einzelhausbebauung sowie von landwirt-
schaftlichen Fiachen gepragt.

Die Lage des Plangebietes ist aus dem unten abgedruckten Ubersichtsplan (M. = 1 ; 5.000)
ersichtlich.

n . . . T
v n
V.
"O’ .- . --9
wi S lTuckerbarg

2. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Im z. Zt. giltigen Fiachennutzungsplan der Stadt Ennepetal wird das Plangebiet als ,Flache fur

die Landwirtschaft* dargestellt. Des weiteren liegt das Plangebiet weder im Landschaftsschutz-
gebiet, noch in einer Verbandsgrunflache.



_a- 3.

Gem. § 35 Abs. 6 BauGB kann die Gemeinde fir bebaute Bereiche im Aulenbereich, die nicht
uberwiegend landwirtschaftlich geprégt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem
Gewicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, daf Wohnzwecken dienende Vorhaben im
Sinne des Abs. 2 nicht entgegengehalten werden kann, daB sie einer Darstellung im Flachen-
nutzungsplan iiber Fldchen fiir die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entste-
hung oder Verfestigung einer Splittersiediung befiirchten lassen.

Ausschnitt FNP M. 1 : 5000

Y

Adcio i,

-—-— Stadtgrenze
Weldl u  Grenze Landschaftsschutzgebiet
Grenze Geltungsbereich

. 0| Frachen tur die Landwirtsch
,®/ WohnbauRache 4 irtschaft

Flachen fur Wald

Grunfliche Zweckbestimmung
Dauerkleingarten

0.-_1

3. Bestandssituation

Das Umfeld des Plangebietes ist durch eine aufgelockerte Bebauung mit vorwiegend Einzel-
hausern in ein- und zweigeschossiger Bauweise gekennzeichnet.

Die zur Bebauung vorgesehenen Flachen erstrecken sich entlang der nordlichen Seite des
Weges ,Moénninghof”.

Bei diesen vorgesehenen Fidchen handelt es sich um einen Zier- und Nutzgarten.



4. AnlaB, Ziel und Zweck der Planung

Fir den Bereich dieser Satzung wurde eine Bauvoranfrage (Neubau von zwei Einfamilienhdu-
semn) gestellt; diese hatte jedoch keine Aussicht auf Erfolg.

Der Rat der Stadt Ennepetal hat jedoch - aufgrund der besonderen Gesamtsituation im Be-
trachtungsbereich - entschieden, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine aufgelok-
kerte Bebauung zu schaffen.

Leiten lielk sich der Rat von der Tatsache, dalk die mit dieser Satzung gewolite Zulassigkeit
von Wohngehduden den AbschluR der stadtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich dar-
stellt.

Durch diese Satzung wird der ,Innenbereich” der vorhandenen Bebauung am Hilgenplatz ge-
schlossen und ein weiteres Ausufern unterbunden.

Insofern ist die Satzung mit einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung vereinbar.

5. Art und MaB der baulichen Nutzung

Die Art und das MaR der baulichen Nutzung entspricht weitestgehend der vorhandenen Be-
bauung im Bereich ,Striickerberger Strate/Hilgenplatz”.

Die Einbeziehung der AuRenbereichsflichen in die AuBenbereichssatzung erfolgt ausschlie-
lich zugunsten Wohnzwecken dienender Vorhaben,

In Anpassung an die vorhandene Bebauungsstruktur ist im gesamten Satzungsgebiet eine
Uberbaubare Grundstiicksfidche von maximal 130 gm je Haus fesigesetzt.

Entsprechend der vorhandenen Bebauung dirfen nur Einzel- und Doppelhduser in offener
Bauweise emichtet werden. Im Satzungsbereich sind maximal 3 Einzel- oder Doppelhduser
zuldssig. Die Dacher der Gebaude sind als Satteldacher zu enichten.

6. ErschlieBung

Die ErschlieRung des Satzungsbereiches erfolgt (iber den Weg ,Monninghof*, der Uber die
L 527 (Struckerberger Strale) mit dem Uberregionalen Strafennetz verbunden ist.

Der ruhende Verkehr soll den einzelnen Gebauden zugeordnet und auf den Grundstiicken
selbst untergebracht werden.

7. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung des Satzungsgebietes mit Energie und Wasser erfolgt (ber die AVU.

Der Satzungsbereich ist nicht an das stadtische Entwésserungssystem der Stadt Ennepetal
angeschlossen; es besteht auch keine oder realistische Chance, ihn in absehbarer Zeit an das
offentliche Kanalnetz anzuschlieen. Deshalb missen die Schmutzwasser den jeweils zu er-
richtenden Kleinkl&raniagen zugefiihrt werden,

Niederschlagswasser ist auf dem jeweiligen Grundstick zur Versickerung zu bringen.

Der anfallende Hausmull wird von einem Vertragsunternehmer der Stadt Ennepetal gesammelt
und der Kompostanlage in Ennepetal zugefiihrt.

Soweit Bodenaushub durch BaumaRnahmen anfalit, kann dieser auf vorhandenen, genehmig-
ten Deponien innerhalb der Stadt Ennepetal gelagert werden.

Uberirdische Gewdsser befinden sich nicht im Plangebiet.

A



8. Altlasten

Im Satzungsbereich sind keine Altlasten bekannt.

9. Denkmalschutz
Belange des Denkmalschutzes werden nicht beriihrt.

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler, kuttur-/oder naturgeschichtliche Funde,

d.h., Mauem, alte Gridben, Einzelfunde oder Verfarbungen in der natirdichen Bodenbeschaf-
fenheit entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmalem ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehérde und/
oder dem Westfalischen Museum fir Archaoclogie/Amt fir Denkmalpflege, Aulenstelle Olpe,
unverziglich anzuzeigen und die Entdeckungsstitte mindestens 3 Werktage in unverdnder-
tem Zustand zu erhalten.

10. AusgleichsmaRBnahmen

Um eine einfache Erfassung der Werte des Untersuchungsraumes fir Naturschuiz und
Landschaftspflege zu erméglichen, wird die Bewertung auf der Grundlage von Biotoptypen
vorgenommen.

Die Biotoptypen sind in der Biotoptypenwertliste (siehe Anlage) vorgegeben; ihnen ist jeweils
ein festgesetzter Grundwert zugeordnet.

Die Grundwerte sind insbesondere von den Faktoren ,Seltenheit” und ,Wiederherstellbarkeit*
der Biotoptypen abgeleitet.

In der Biotoptypenwertliste erhalt jeder Biotoptyp einen Grundwert auf einer Skala von 0 bis

10. Dabei entspricht ,0" dem niedrigsten und ,10" dem héchsten Wert fur Naturschutz und
Landschaftspflege.



Berechnung der AusgleichsmaBnahmen:

Gesamtflache 4262 qm
Uberplante (bebaute) Flache 390 qm
Restfidchen flir Zuwegung und

Garagen 150 gm
Restflachen fir Garten 3259 gm

Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

Code Biotoptyp Flache Grundwert A
42 Zier- und 4262 qm 2
Nutzgarten

Gesamtflachenwert A = 8524

Zustand des Untersuchungsraumes gemaR der Planung

Code Biotoptyp Fliche Grundwert

1.1 versiegelte 540 gm 0
Flache

41 Zier- und 3722 qm 2
Nutzgarten

Gesamtflichenwert B = 6518

Gesamtbilanz

Gesamtflichenwert B - Gesamtflaichenwert A = - 1080

Einzelflaichenwert

B524

Einzelflichenwert

0

7444

)



Um diesen Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren, mug fur den gesamten nordi-
chen Teil der fur die Bebauung vorgesehenen Flichen eine 2 m breite Feldholzhecke mit
standortgerechten heimischen Arten und eingelagerten Einzelbiumen angepflanzt werden.

* |Ftichen fiir

7 &

=

Ausgleichsmagnahmen

..........

M. 1:5000'

Als Gehodlze werden nur standortgerechte und heimische Arten gewahlt; hierzu zahlen:

e Acer campestre (Feldahomy)

¢ Carpinus betulus {(Hainbuche)

s Cormus mas (Komelkirsche)
» Corylus avellana {Hasel)

« Crataegus monogyna (Weilldom)

» llex aquifolium (Wald-Hulse)
» Prunus spinosa (Schiehe)

= Rosa canina {Hunds-Rose)
» Sambucus nigra (Holunden

und als Uberhaiter (eingestreute Einzelbaume):

» Acer campestre (Feldahorn)

« Betula pendula (Birke)

« Fraxinus excelsior (Esche)

» Prunus avium (Vogel-Kirsche) und

« Sorbus aucupana (Eberesche).



Die wichtigsten Entwicklungsziele fir die vorgesehenen und geplanten Hecken sind:

eine vielfdltige und standortgerechte Artenzusammensetzung der Strauch- u. Baumarten
eine mehrreihige Heckenpflanzung entstehen zu lassen
Wechsel der Dichtigkeit in der vertikalen Auspriagung und Struktur

ein stufiger Aufbau des Gesamtsystems (Krautschicht-Hochstauden-Grofistrauch- u.
Baumzone).

Feldholzhecken bieten auf kleinstem Raum wertvolle und reichhaltige Nahrungs- und Le-
bensstitten fir zahlreiche Tierarten. Es sind sowohl fiir den nur eine einzige Pflanzenart nut-
zenden Nahrungsspezialisten als auch fir ,Generalisten” zahlreiche Existenzméglichkeiten
gegeben.

Weiter dienen Feldholzhecken als Deckungs- und Uberwinterungsflichen, Ansitzwarten,
Schlafplatze und als Schutzstreifen vor Wasser-Winderosion {Bodenschutz).

Die festgestellten Kompensationsmalnahmen gehen von einem gréitmaoglichen Eingriff aus;
wird weniger Flache versiegelt, kénnen die Ausgleichsmalnahmen entsprechend verringert
werden.

11. Kosten

Durch das eingeleitete Satzungsverfahren entstehen der Stadt Ennepetal keine Kosten.

Ennepetal, im April 1998
Im Auftrag

X

(Fischer)
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sichlas Papar

Kreisstelle Mirkischer Kreis / Ennepe-Ruhr

Landwirtschaftskammer
Westfalen-Lippe

Landwirtschaliskammer West(alen-[.ippe

Grebbecker Weg 3, 58509 Ludenscheid ;TTUees L. Grebbecker Weg 3, 58509 Liidenscheid
3, - A . el
Stadt Ennepetal . . : _
Planungs- und Bauordnungsamt Lo S
Postfach 15 43 ' 6 £
NN
i Il q {
58244 Ennepetal /ﬁl 28, CF L
l__ _J [l
Thr Zeichen / lhre Nachricht vom Mein Zeichen / Bearbeiterln Telelon (Durchwahl-Nr ) Liidenscheid
{023 513 96 O1- '
Sp/Bay, (09.07.98 22 Bt/Pie 30 15.07.98

AuBenbereichssatzung ;Striickerberger Strafie/Hilgenplatz* und ,,Spreeler
Wﬂg“

hier: Beteiligung gem. § 4 i. V. m. § 35 Abs. 6 BauGB

in obiger Sache gebe ich folgende Stellungnahmc ab:

Den geplanten MaBnahmen stchen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Belange

entgegen. : . _
Im Auftrag

7 %
Borchert



HVU...

Aktiangesellschatt ir Varsorgungs-Unternehman

AVU - Pomfach 11 20 - 58257 Gevelsberg

SR N,
VUL " - "

i - oLl e

- T

¥

i — Es schreibl Thnen:
Stadt Ennepetal ; 2 -. Stclin Korth
- H i, I ; Durchwahl 02332/ 73-243
Planungs- u. Bauordnungs RULEI Y S g/ T

Postfach 1543 /15 44

. G

/LL- e e ety Gevelsberg, 16. Juli 1998

\1... 23, &7\%

58244 Ennepetal

AuBenbereichssatzung ,,Striickerberger Stralle / Hilgenplatz*
hier: Beteiligung gem. § 4 1. V. mit § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)

- Elektroversorgungsanlagen -

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die vorgenannte Auflenbereichssatzung bestehen seitens des Hauptbereiches
Elektrotechnik keine Bedenken.

Wir weisen jedoch darauf hin, dafl wir innerhalb des Satzungsbereiches Mittelspannungs-
und Fernwirkkabelanlagen unterhalten. Die Lagepline erhalten Sie mit gesondertem
Schreiben von unserer Vermessungsabteilung,

Diese Stellungnahme betrifft nur die Elektroversorgung. Von unserem Hauptbereich Gas-
und Wassertechnik erhalten Sie eine eigene Stellungnahme.

Mit freundlichen Griien

AVU Aktiengesellschaft fiir

Versorgungs-Untemehmen
- Hauplbereich Elektroteehnik -

(.- /
A e ehr -

N dar Towablbowel- 13 L R R L i = I I P T Y O
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AVU...

Aklienpeseallschaft filr Varsorgungs-Unternahmen
S-S
AV]J - Postfich 1120 - $8257 Gevelsberg
Stadt Ennepetal Es schreibd Thnen:
- Planungs und Bauordnungsamt - Rainer Recker
Postfach 15 43/15 44 Durchwahl 023 32/ 73-306

Dirckifax 023 32/ 73-600
58244 Ennepetal

Gevelsberg, 24.08.1998
GW 31/Befbe

Auflenbereichssatzung ,,Striickerberger Strafle/Hilgenplatz™
Beteiligung gemiD § 4 i.V. mit § 35 Abs. 6 BauGB
Ihr Schreiben vom 09.07.1998; Az.: Sp/Bay

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf das 0.g. Schreiben nebst Begriindung und Planausfertigung teilen wir IThnen
mit, daB hinsichtlich der Gas- und Wasserversorgung Bedenken nicht vorgebracht werden.

Es sei noch darauf hingewiesen, daB fiir den Brandfall in der Regel im Geltungsbereich {iber einen

Zeitraum von ca. zwei Stunden je nach Lage zur Versorgungsleitung 96 m*/h Loschwasser aus dem
Versorgungsnetz zur Verfiigung stehen kénnen.

Diese Stellungnahme betrifft nur dic Belange unseres Hauptbereiches Gas- und Wassertechnik.
Andere Bereiche unseres Hauses werden, falls erforderlich, eine gesonderte Stellungnahme abgeben.

Mit freundlichen Gri.’nBen

AVU Aktiengesellschaft fir
Versorgungs-Unternehmen

.»i;/.yééﬁ" e, /;7%

i I~



S Siidwestfilische 2.0
Industrie- und Handelskammer

zu Hagen

m Ennepetal

Jiog. -2 o,
At 104

Stadt Ennepetal
Postfach 1543/1544

58244 Ennepetal

30. September 1998

Satzung der Stadt Ennepetal liber die Bestimmungen der Grenzen fir Vorhaben in dem
bebauten AuBenbereich ,Striickerberger StraBe/Hilgenplatz"
Ihr Schreiben vom 22.09.1998, 61 HE: Unser Zeichen 129/98

Stellungnahme:

Anregungen zur Aufsteftung der 0.g. Satzung bestehen von seiten der Slidwestfélischen
Industrie- und Handelskammer nicht.

Bendig

BahnhofstroBe 18 | Telefon {023 31)390-0 ® @Geschdftshercich Staatfiche und komrunate Planung
58095 Haogen Telefax {023 31) 135 86 Staherger Strafle 5
58511 Liigenscheig
e-mail  sithi@hageihide e-mil  bepdig@hogenihide



. F{i Landschaftsverband Westfdlisches StraRenbauamt Hagen'j) )
Westfalen-Lippe

Weslfilisches Sballenbauarit Hagan, Postfach 4203, 56042 Hagen Sprechzeten, Telsfonaky: ~ Mo-Do .30 -12.30 Uhr, 14.00- 15,30 Whr
Fr 8.30-12.30 LRr

Stadt Ennepetal ilt:
- Planungs und Bauordnungsamt - ﬁu::: n;tnﬁ:e“t'
Postfach 1543!1544;"‘.‘:[‘“"",,. o ’ r

Ruf; 02331/8002-207207
Fax: 02331/8002-207202

58244 Ennepetal

Unsar Akienzeichen
4150/4-3211-6163/30/527 - 2796F Hagen, 11.08.1998

AuBenbereichssatzung gem. § 35 BauGB
Bezeichnung: "Striickenberger StraRe / Hilgenplatz™

Ihr Schreiben vom 9.07.1998, Az.: Sp/Bay

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Satzungsbereich liegt dstlich der L 527 im Abschnitt 8 zwischen den Stationen 1,930
und 2,040 an der freien Strecke.

Folgende Punkte sind in die Satzung aufzunehmen:

1. Entlang der freien Strecke der L 527 dirfen im Bereich des Satzungsgebistes keine
Zu- und Ausfahrten bzw. Zu- und Ausgénge erfolgen. Aus diesem Grunde ist antlang
dieser Stralle ein Zu- und Ausfahrtsverbot festzusetzen, das um ein Zu- und Aus-
gangsverbot zu ergénzen ist.

2. Zur Vermeidung illegaler Zufahrten und Zugange im Bereich des Zu- und Ausfahrts-
verbotes ist in der Satzung entlang der L 527 die lickenlose Einfriedung chne Tar
und Tor sicherzustellen

Diese Stellungnahme gilt auch fir die Offenlegung, wenn diese innerhalb sines Jahres
erfolgt und weder Plangebiet noch Festselzungen gedndert werden.

-3 0
LWL Briefadress:  Postiach 4203, 58042 Hagen Konto der Haupthasss
- s N | icden-arlroeass Riwsinctiralsf RENOT Hosom [ gy U - T S R L L



W Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Bitte schicken sie mir zwei Ausferiigungen der rechtskraftigen Satzung mit Begriindung.

Mit freundlichen GriiRen
Der Leiter des
Westf. Straflenbauamtes

(Dipl.-Ing. Bremer)

Ltd. Landesbaudirektor

5.7
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Staatliches Umweltamt Hagen

Heinitzstr. 44. 58097 Hagen, Fernsprecher 02331/985-0
Zustiindlg fir die krebfreien Stiidie Durtnund, Bochim, Herne, Hagen, den Mirkischen Krely und den Ennepe- Robe-Krels

Sruatliches Unywetami Hagen, Posifach 4121, 58041 Hagen

Dienstgebinde: Telefon: Telefas:
Stadt Ennepetal *

- Pla?urll]gs- und Banordnungsamt - 2 # g F, ]' [ Heinitzstrafe 44 02331/985-0 02331 /881516
Postfach 1543/1544

02331/987-80 02311/881187

58244 Ennepetal FeithstraBe 150 b U2331/B005-0 02331/ 800533
# Z
_ -
] Bearbeitung. Herr Meise
Mein Zeichen Thr Zeichen Durchwah! Zimmer Datum
(Bitle im Antwortschretben angehen)
5510-Ms/Bor Sp/Bay 987-896 414 13.08.1998

v. 09.07.1998

Betr.: 1. AuBenbereichssatzung ,,Spreecler Weg" und
2. Auflenbereichssatzung , Striickerberger Stralle/Hilgenplatz®,

hier; Errichtung Wohnzwecken dienender Vorhaben
Bezug: Beteiligung der Trager dffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 1 BauGB

Zu der Planungsabsicht sind aus der Sicht der Wasser- und Abfallwirtschaft erhebliche Bedenken
vorzutragen, die mit der vorgeschenen Abwasserentsorgung begriindet werden.

Kleinklaranlagen widersprechen nach hiesiger Auffassung einer geordneten ErschlieBung.

Die vorgesehene Beseitigung der hauglichen Abwisser stellt einen Riickschritt in der Erschliefungs-
technik und insbesondere im Bezug auf den Schutz des Grundwassers dar. Die Reinigung mittels
Kleinklaranlagen kann aus wasserwirtschaftlichen aber auch aus dkonomischen Griinden keine Zu-
stimmung finden.

Die Stadt kann mit einer solchen Ldsung dussh Bewsfemmeisile unter Handlungsdruck geraten und zu
einer den Regeln der Technik entsprechenden Entsorgungslosung gezwungen werden. Der derzeitige
Zustand erfordert bereits einen KanalanschluB der Siedlungsbereiche zur Kliranlage.

Anregung:
Ich rege an, die Entsorgung der Weiler zu biindeln und die Abwiésser entweder einer Gruppenkliran-
lage (Minimalforderung) oder einer Druckleitung zu einem Kanal, der sie zur entsprechenden Kiiran-

lage weiterleitet, zuzufiihren,

Von Threr Entscheidung bitte ich mich in Kenntnis zu setzen.

Stindige B haft nach D hlull Sy dringersts Fille: 01201/71 4488 Nachrichten und Bersitschaflazentrale
Cletende Arbeilszedn Kemarbeitazejr Mo, D1 8.30 - 15.00, bd: - Fr 833 - 14,30



1| Staatliches
a ) Umweltamt 2.
Hagen

Die Zustimmung zur Niederschlagswasserbeseitigung stelle ich nach Vorlage eines entsprechenden
Konzeptes (Muldenversickerung) hiermit in Aussicht. Ich gehe davon aus, dass auf die Erstellung
eines kostentrichtigen hydrogeologischen Gutachtens verzichtet werden kann.

Aus der Sicht des Immissionsschutzes sind zu der Planungsabsicht keine Bedenken vorzutragen.
Die tiberzihligen, nach hier iibersandten Unterlagen werden als Anlage zuriiekgesandt.

Im Auftrag:

.

(Meise)
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ENNEPE-RUHR-KREIS

DER LANDRAT 58332 SCHWELM
HAUPTSTR. 92

Kreisverwaltung + Postfach 420 « 58317 Schwetm

An die Auskunft erteilt
Stadtverwaitung o ’ Frau Dr. Tervooren
- Planungsamt - S

oS Telefon 502336) 932348
58244 Ennepetal ;m Telefax (02336) 932481

N Zimmer 446
~p Aktenzeichen
61/1

lhr Schreiben vom lhr Zeichen Datum
09.07.98 Sp/Bay 01.09.98

Stellungnahme als Planungsaufsicht geman §4 Landesplanungsgesetz und als Trager
dffentlicher Belange geman § 4 Baugesetzbuch zur Aullenbereichssatzung ,Stricker-
berger Strale/Hilgenplatz®

Gegen die geplante Auflenbereichssatzung bestehen aus Sicht der unteren Wasserbe-
hérde, des StralRenverkehrsamtes und der Kreispolizeibehérde Bedenken:

n Wasserbeh

Far den bereits bestehenden Bebauungsbereich Hiigenplatz ist laut Angaben des der-
zeit galtigen AWK eine Kanalerschliefiung durch die Stadt Ennepetal vorgesehen (siehe
Ordn.-Nr. 1.3). Der fir die Neubebauung vorgesehene Bereich grenzt unmittelbar an das
bestehende Wohngebiet. Ich halte es fur erforderlich, dal® das Plangebiet (ber das be-
stehende Wohngebiet kanalméfig erschlossen wird.

StraBenverkehrsamt und Kreispolizeibehdrde:
Die ErschlieBung ist nur gesichert, wenn

= im Einmindungsbereich des Weges ,Mdnnighof*/Strilckerberger Strale Begegnungs-
verkehr gewahrleistet wird, was im derzeitigen Zustand ausgeschlossen ist,

o jm genannten Einmindungsbereich die Anfahrsicht von 130 m bei einer zuldssigen
Héchstgeschwindigkeit von 70km/h auf der Strickerberger Strale sichergestelit ist;
derzeit reicht der beidseitige Bewuchs am Weg ,Monnighof bis fast an die Fahrbahn
der Séglck@erger Strafle, so dal Ausfahren nur unter erheblichen Schwierigkeiten
moglich ist.

Keine grundsétzlichen Bedenken gegen die vorgesehenen Planungsabsichten werden
von mir als untere Abfallwirtschafts- und untere Landschaftsbehérde erhoben. Nachfol-
end aufgefihrte Punkte bitte ich jedoch als Anregungen zu werten und im weiteren Ver-
ahren zu beachten:

STRUCKER DOC Busverbindungen; Linle 584, 557, 569, 588, 608 und SB 37

Sa-Nr. (02336) 93-0 » Teletex (2336) S32020=ENKreis o Telefax (02336) 932222
Sprechstunden: Mo-Do 8 Uhr - 12 Uhr, Mi 14 Ut - 16 Uhr » Strafiemverkehrsamt: Mo-Do 7,30 Uhr - 15 Uhy, Fr, 7.90 Uhr - 11 Uhr
Stadt. Sparkasse Schwelm (45451555) 00000141 « Stadisparkasse Witten (45250035)9696 « Postbank Dortriund (44010046) 18141-465



. ‘ 3.7
untere Abfallwirtschaftsbehéinde:

Der ausgewiesene Planbereich ist im Altlastenkataster (Altstandorte/Altablagerungen)
des Ennepe-Ruhr-Kreises nicht als Verdachtsflache eingetragen.

Da sich Kataster dieser Art jedoch in einer standigen Fortschreibung befinden, kann aus
dieser Tatsache kein Anspruch auf Volistandigkeit abgeleitet werden.

untere Landschaftsbehtrde:

Die vorgesehenen Heckenpflanzungen werden grundsétzlich als geeignet angesehen, die
durch die zuk(nftigen BaumaBnahmen vorgesehenen Eingriffe in Natur und Landschaft
auszugleichen. Es wird jedoch darauf hingwiesen, daB alle zukanftigen Baumafinahmen
nach wie vor als Einzelvorhaben im Aulenbereich zu behandeln sind. Im Rahmen der
Beteiligung der unteren Landschafisbehdrde sind fur jeden Eingnff die konkreten Aus-
gleichs- und ErsatzmaRnahmen im Bauantrag zu benennen. Vorhandener Baumbestand
und Heckenstrukturen sind besonders zu beriicksichtigen und mdglichst zu erhalten.
Sollte derartiger Geholzbestand beseitigt werden missen, ist dieser Verlust seperat zu
erfassen und zusétzlich auszugleichen.

Im Auftrage

éoapg,a

Woélpern

STRUCKER.DOC



SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

4.

Ennepetal, 29.09.1999

275/ 99

VA0

Aktenzeichen: Sp/Bay

Betreff: AuBenbereichssatzungen

TR a R 1.) Kenntnisnahme der Ergebnisse der
a) " tricker erg?,r Siiabeldilgaipta offentlichen Auslegung und der Be-
b} "Spreeler Weg"; o 0

nachrichtigung der ToB
hier:
o o RSl LT S e A T - R

2. Billigung der (aufgrund eines Erérterungsgespraches mit der
Bezirksregierung Amsberg) geadnderten Satzungen

3. Beschluss zur emeuten Beteiligung der beriihrten Trager offentlicher Be-
lange gem. § 4 BauGB

4. Beschluss zur erneuten offentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der &ffentlichen Auslegung und der Be-
nachrichtigung der Trager éffentlicher Belange zu den Satzungen "Strickerberger Strafie/
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erérterungsgespriches mit der Be-
Zirksplanungsbhehérde Amsberg - gednderten Satzungen "Struckerberger Stralle/Hilgenplatz
und "Spreeler Weg".

Lauf der Zustandiges Sitzung | Offentlich | Nichtdffentlich Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am der TO Abstimmung
vorlage Ja / Nein / Enth.
Beratung Planungsausschuss | 21.10.99 X i
Beratung Hauptausschuss 26.10.99 X &)
Beschluss | Ral 28.10.99 X i)
ﬂ \ A'mtsleiter Dezement )Bﬂrge;meister
Federfihrendes Amt: 61/63 I'% '

Weiter beteiligte Amter: 66
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öffentlichen Auslegung und der Be-
nachrichtigung der TöB

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben


le. 4

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beaufiragt die Verwaltung - aufgrund eines Erérterungsgespra-
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung
der beriihrten Trager offentlicher Belange zu den Satzungen "Striickerberger Strake/Hilgen-
platz’ und "Spreeler Weg" erneut durchzuflhren.

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erérterungsgespra-
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die er-
neute offentliche Auslegung zu den Satzungen "Striickerberger Straike/Hilgenplatz” und
"Spreeler Weg" durchzufihren.

Begriindung:

Bei einem Erorterungsgesprach mit der Bezirksregierung Amsberg und der Verwaltung bzgl. der
AuRenbereichssatzungen "Striickerberger StraRe/Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" stellte die
Bezirksregierung Arnsberg fest, dass nach ihrer Auffassung die riumlichen Geltungsbereiche der
Satzungen so nicht genehmigungsfahig sind.

Die Bezirksregierung Arnsberg ist der Meinung, dass die vorhandenen Splittersiediungen in den
raumlichen Geltungsbereichen - entsprechend der Neufassung - abgegrenzt werden sollen, so
dass ein Ausufern der Bebauung ausgeschiossen wird und nur eine innere Entwicklung stattfin-
den kann.

Entsprechend hat die Verwaltung Vorschlage zur Neufassung erarbeitet.

Da sich die raumlichen Geltungsbereiche fur die AuRenbereichssatzungen geandert haben, ist
eine emeute 6ffentliche Auslegung als auch die Beteiligung der berlihrten Trager 6ffentlicher
Belange notwendig.

Die eingegangenen Anregungen der Trager offentlicher Belange (siehe Anlagen) werden in die-
sem Satzungsverfahren nicht einer Abwagung unterworfen, da alle zukinftigen BaumaBnahmen
nach wie vor als Einzelverfahren im AuRenbereich zu behandeln sind; gleichwohi sind sie der
Sitzungsvorlage als Anlage beigefigt.

Ferner sind zu den Satzungen noch zwei Antrige auf Erweiterung eingegangen (siehe Anlagen
Nr. 4 u. 5).

Der Antrag fur die AuBenbereichssatzung "Striickerberger StraRe/Hilgenplatz” ist in dem neu
festgelegten rdumlichen Geltungsbereich bemicksichtigt worden.

Der Antrag fOr die AuBenbereichssatzung "Spreeler Weg" konnte nicht in dem neu festgelegten
raumlichen Geltungsbereich berlicksichtigt werden, da die beantragte Flache keine raumliche
Bindung zu der vorhandenen Splittersiedlung hat.

Anlage Nr. 1: Stellungnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises

Nr. 2: Stellungnahme des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Nr. 3: Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes Hagen

Nr. 4: Antrag des Herm QOlaf Brese

Nr. §: Antrag des Herm Paul von Kliwa

Nr. 6: Satzung der Stadt Ennepetal Gber die Bestimmungen der
Grenzen fur Vorhaben in dem bebauten AuRenbereich
"Striickerberger Strale/Hilgenplatz"

Nr. 7: Satzung der Stadt Ennepetal (iber die Bestimmungen der
Grenzen fr Vorhaben in dem bebauten AuRenbereich



AUSZ U G : Niederschrift des Rates vom 28.10.98

0 10  AuBenbereichssatzungen

a) "Striickerberger StraRe/Hilgenplatz”
b) "Spreeler Weg";

hier:

2, Billigung der (aufgrund eines Erdrterungsgespriiches mit der
Bezirksregierung Amsberg) gednderten Satzungen

3. Beschluss zur emeuten Beteillgung der beriihrten Triger &ffentlicher
Belange gem. § 4 BauGB

4. Beschluss zur emeuten 8ffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Beschluf:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der 6ffentlichen Auslegung und der Be-
nachrichtigung der Trager 6ffentlicher Belange zu den Satzungen "Striickerberger Strae/
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erdrterungsgespriches mit der Be-
Zirksplanungsbehbdrde Arnsberg - gesinderten Satzungen "Striickerberger Strae/Hilgenplatz
und "Spreeler Weg".

. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erdrterungsgespra-
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung
der berihrten Trager &ffentlicher Belange zu den Satzungen "Strickerberger Strae/Hilgen-
platz” und "Spreeler Weg" emeut durchzufihren.

. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erérterungsgespra-
ches mit der Bezirksregierung Arnsberg - gem, § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die er-
neute Offentliche Auslegung zu- den Satzungen "Strickerberger Strafe/Hilgenplatz” und

n (13 '
Spreeler Weg" durchzuflhren. Lo Ulsrainatimmuna dor Absekel/ Ablichtung

it der Urschirid wird hisrmd bescheinigt.

Do 0. oo

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Verfiigung: ‘L,

vrireeeeegenne ZUF Kenntnis &\,
@I(/{] zur weiteren Bearbeitung (mit Vorg
ceeereeeennn.. FOtokopie Zur Verdffentlichung (mit Vor

veerinernnnn FOtokople zur Kenntnis
Sizungsvorlage und Vorgang zur Ratssitzung am .......................... m
Sitzungsvorlage und Vorgang zur HauptausschuBS$itzung am ..o
Vermerk zur Anfragen-Kartei
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Offentliche B Bekanntmachung
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Gem 53 Abs. 2 des Baugeaetzbuchee
, Fas . hat die Gemeainde dis A

. Zudlesem wckh&n?:er(gaﬁnmmmzmgsmlwmmrmhm:n&

Uomﬂz. 11. 1999 bis 20. 1. 1999 oinachl.

im Baudszernat der Stadt Ennepotsl, Biamarcksir. 21 - Planungsamt
i (Fhur) —, 58256 Ennepetal, wlruan:udar Diensistunden dffe 5.

warden.
Btkannimachungunerdnuu
wird -ortgiiblich bekansit
m-hl. den 5. 11, 1959

Dorldrrnmlm
Fekhardt




stadt ennepetal

Der Blrgermeister

Stadt Ennepetal - Postlach 1543/1544 - 58244 Epnepetal Amt: Planungsamt
8 >y { s { 7 - 2 Auskunft ertedlt: Her Hellmann
An 2t TC ] 'C'r"'"'s Durchwahl: 978-171
k rens Y Emarladrease: v:‘hellmnn@ennepetal
die Triger o e
g £/ w’t‘-"fdv-'l pﬁ?‘q ¥ Zimmer: 54
sffentlicher Belange  GfiedenSovond Heges Y il 61-HefBay
; lhres Schreitens:
i Tn 107l L [ 2 i -
L I-q?(lb\m‘-{_ - @L’E u-q"‘f ﬂtga..-. - A, 11.99 J}O__
2 ”USCW v Datum: 05.11.1698
quu

[ -—-J _y ?I«S‘&’%{S’fﬁm e O V

Betreff: Aussenbereichssatzungen "Spreeler Weg" u. "Striickerberger Str./Hilgenplatz”
hier: - Benachrichtigung iiber die emeute dffentliche Auslegung
- Erneute Beteiligung gem. § 4 BauGB
Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am 28.10.1999 beschlossen,
die Enfwirfe der Aussenbereichssatzungen "Spreeler Weg™ und "Strilickerberger StraBe/
Hilgenplatz" emeut offentlich auszulegen sowie eine erneute Beteiligung der betroffenen Tré-
ger offentlicher Belange durchzufuhren.
Die Auslegung dieser {gednderten) Satzungsentwurfe erfolgt in der Zeit
vom 22.11.1999 bis einschl. 22.12.1999

im Baudezernat der Stadt Ennepetal, -Planungsamt (Flur)- Bismarcksir. 21, 58256 Ennepetal.

Die Anderung der Satzungsentwiirfe beinhaltet ledigiich eine Neufassung der raumiichen Gel-
tungsbereiche. Hierzu bitte ich um thre Stellungnahme gem. § 35 Abs. 6 BauGB.

Solite nach Ablauf der Offenlegungsfrist keine Stellungnahme von thnen vorliegen, so setze ich
Ihr Einverstindnis zu diesen Aussenbereichssatzungsverfahren voraus.

Anlagen: - Satzungsentwurf "Spreeler Weg"

- Satzungsentwurf "Strilckerberger Str./Hilgenplatz”

—4 3~

= AAVSTE-0 Offnungazeiten: ~ Konlen der Stadtkasse:
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Anlage Nr. ...6. zur Sitzungsvorlage Nr 27[72TOP oA 7

Satzung

der Stadt Ennepetal iiber die Bestimmungen
der Grenzen fiir Vorhaben in dem bebauten Au-

Renbereich "Striickerberger Straie/Hilgenplatz"



Anlage Nr. ..&.Tzur Sitzungsvorlage Nr. 22572 TOP g A7

2. 7.

Satzung

der Stadt Ennepetal iiber die Bestimmungen der Grenzen fiir Vorhaben in
dem bebauten AuBenbereich , Striickerberger StraBefHilgenplatz”

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches {BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGBL. | , S. 2081) und des § 7 der Gemesindeordnung Nordrhein-Westfalen
{GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW

2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am ..............folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) kbnnen nach Magabe dieser Sat-
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.

Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB {Auienbereich).

im Satzungsgebiet bleibt die Zuidssigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberuhri.

§ 2 Réumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefiigten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar-
gestelit. :

§ 3 Sachlicher Geftungsbereich

(1) Zuldssig ist die Emichtung, Anderung oder Nutzungsénderung von Vorhaben, die Wohnzwek-
ken dienen und die sich in die Eigenart der néheren Umgebung einfigen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Bladi Ennepetal

Eing.: {8 F\!(}/. 1999 RVUOOO

é % Aktengeselischalt lir Versorgungs-Unernenmen

2. /11, 98 4; Ex schreibt thnen:

AV« Postiach 11 20 » 58237 Gevelsberg Stefan Korth
Zeichen: ET 1Pl
Telefon: 02332/ 73-245
Stadt Ennepetal Telefax: 02332/ 73-177
Herrn Hellmann

Planungsamt — ’{ %/(lr/é’%

Postfach 1544

58244 Ennepetal Gevelsberg, 17. November 1999

Aussenhereichssatzungen ,,Spreeler Weg* u. ,,Striickerberger Str./Hilgenplatz*
Erneute Gffentliche Ausleguug und Beteilignug gem. § 4 BauGB
-Elektroversorgungsanlagen-

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Hellmann,

gegen die vorgenannten Aussensatzungen bestehen seitcns des Geschaftsbereiches
Elektrotechnik keine Bedenken,

Diese Stellungnahme betrifft nur die Elektroversorgung. Andere Abteilungen unseres
Hauses geben, soweit sie betroffen sind, eine eigene Siellungnahme ab.

Freundliche Gnifle
AVU Aktiengesellschaft fir

Versorgungs-Unternehmen
- Haupibereich Elcktrotechnik —

-\5"-(_



Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Westfilisches Strafanbauamt Hagen, Postfach 4203, 58042 Hagen

Stadt Ennepetal
- Planungs und Bauordnungsamt -
Paostfach 1543/1544

58244 Ennepetal

Unser Akienzeichan
4150/4213-6163/30/483 - 27B6F

Westfalieches.St auamt Hagen 7 ¢

5Le“ 22 'i"'f 1999 E

i‘:‘“‘wﬂégf/‘éf%;
R

Sprechzefien, Talsfonaie. Mo-Do  B,.30-12.30 L, 14,00 - 15.30 Uhr
Fr B.30-12.30 Uhr

Auskunft erteilt:
Arend Pruin

Ruf. 02331/8002-207207
Fax: 02331/8002-207202

Hagen, 18.11.1999

AuBenbereichssatzung gem. § 35 BauGB

Bezeichnung: "Spreeler Weg"

Inr Schreiben vom 5.11.19989, Az.: 61-He/Bay

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Satzungsbereich liegt siidlich der B 483 im Abschnitt 19 zwischen den Stationen 0,200

und 0,400 an der freien Strecke.

Gegen die 0.a. Satzung bestehen keine grundsitzlichen Bedenken. Da sich in einer Sat-
zung jedoch nicht alle fiir den Stralenbaulasttrdger wichtigen Punkte wie in einem Bebau-
ungsplan regein lassen, muss das WSBA Hagen bei jedem einzelnen Bauvorhaben beteiligt

werden.

Bitte schicken sie mir zwei Ausfertigungen

Mit freundlichen Griiften

i A

ﬂ""f//)rﬂf-*“*

Arend Pruin

der rechtskraftigen Satzung mit Begriindung.

ANYA SA0AT Hormsr Kortdes car Hou utkeeos



S Stidwestfdlische 7? _
Industrie- und Handelskammer . S

zu Hogen

Stadt Enﬁggjata!}
iy . aJ #m
Stadt Ennepetal bing. 3/‘“ ‘!U‘f/g i
Postfach 1543/1544 Ame.. 2
58244 Ennepetal

29. November 1999

AuBenbereichssatzung Gem. § 35 Abs. 6 BauGRB ,Spreeler Weg”
Ihr Schreiben vom 05.11.1999, 61-He/Bay; unser Zeichen: 124/99

Stellungnahme:

Anregungen zur Aufstellung der 0.g9. AuBenbereichssatzung bestchen von seiten der
Stdwestfalischen Industrie- und Handelskammer nicht.

Bendig

~53-
Bulnhafstrofie 18 ’ Telefon  (02331) 3 50-0 ® Geschiiftshereich Stagtliche und kommunole Plonung

58095 Hogen ‘ Tefefox (023371) 13586 Staberger Strafle 5
58511 Lidenscheid



AL

Bezirksregierung Arnsberg

. Bezirksregierung Armberge Fasifuch » 59817 Arnsherg Di-enslgebﬂude
- Stadt Ennepetal _ —_— Seibertzstr. 2
Postfach 15 43 / 15 [4ANNEPE - Auskunf erteilt

, UHR
FEISVef'Wa;tLﬁF‘;EfS %l:';:flk:lckcl-]hmack

Tr 02931/82-3406
< 3. NOY 19 29 Telefax
02931/82-3436

Mein Zeichen {(bilte steiz angeben)
35.2.2-6.4-EN-3/99 1

58244 Ennepetal

35.2.2-6.4-EN-4/99

Datum \
Betreff: 17.11.1999 M‘,{z (g (
Bauleitplanung;
Entwiirfe der Auflenbereichssatzungen "Spreeler Weg" "Strik-
kerberger StraBe / Hilgenplatz"
hier: .
Stadtebauliche Vorpriifung
Bezug:

Ihr Schreiben vom 05.11.1999 - Az.: 61-He/Bay -
Anlage: .
1 Heft Unterlagen

Zu den ibersandten Satzungsentwirfen nehme ich wie folgt Stel-

lung:

"Spreeler Weg" und "Strickenberger StraBe/Hilgenplatz®.

Die Satzungsabgrenzungen kdnnen in der dargestellten Weise

erfolgen,.

Bel § 3 des Satzungstextes kann der Abs. 1 und der Rela-
tivsatz "die sich in die Eigenart der naheren Umgebung
einfigen" entfallen, da die planungsrechtliche Beurteilung

e ey ——
der Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung auf der

1/2



Rechtsgrundlage des § 35 BauGB erfolgt, d.h., dass im Ge-
nehnigungsverfahren die tbrigen Belange des § 35 Abs. 3

BuGB zu prifen sind.

T Auftrag
gez. Nickel-Barnack . Beglaublgt

o

o ;zg AngesL

RN



Kreisstelle Markischer Kreis /

Ennepe-Ruhr
e
Landwirschafiskammer Wastalen-Lippe [[ﬁ"ﬂml
Grebbecksr Weq 3, 58509 Lidenscheid Westfalen-lippe
Stadt Ennepetal
Der Biirgermeister
Planungsamt E Qiads £on Mein Zeichen: 32 BURo
Postfach 1540/1544 jrrEut Enn ‘iﬁ_ﬂﬁ‘iaﬂ ] Auskunfterteitt:  Herr Borchert
P T —1 Tel. (023 51) 96 91- 30
58244 Ennepetal § Eime 7190
: 939 | y .
: ! Lidenscheid, 29.11.1999

C1 5
_ ',_ ()/rlc/_\_j__ ; 204 1A80.00C

Aussenbereichssatzungen ,.Spreeler Weg* und ,,Striickerberger Strasse/Hilgenplatz*
Ihr Zeichen: 61-He/Bay

Die Stellungnahme vom 15.07.1999 wird auch bei dem erweiterten Aussenbereichs-
satzungsgebiet aufrecht erhalten.

Im Auftrag

e

Borchert

..qh,[,"é‘f
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AVU...

Aktiengesallechall [Or Versorgungs-Unternenimen

AVU .« Postfach 11 20 « 58257 Gevels

Stadt Ennepetal #é AL, 44 @ Es schreibt Thnen:

Irike Zahrt
- Planungs- und Bauordnungrm&aﬁi Faonepelal Ul o GW 5/Za/W
Postfach 15 43/15 44 P _ Ezi:f:;l; 072332/ 73.3312

[elefax: 023 32/ 73-655

58244 Ennepctal. Eing.. O 2. DEZ. 1893

Amt éﬁ/(ig‘

Aulenbereichssatzung ,,Strickerberger Strafie/Hilgenplatz“
- Benachrichtigung fiber die erneute éffentliche Auslegung -
- Erneute Beteiligung gem. § 4 BauGB -

Thr Schreiben vom 05.11.99, Az.: 61-He/Bay

evelsberg, 30.November 1999

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf das o.g. Sehreiben nebst Begriindung und Planausfertigung leilen wir

Thnen mit, dass hinsichtlich der Gas- und Wasserversorgung Bedenken nicht vorgebracht wer-
den.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass fiir den Brandfall in der Regel im Geltungsbereich iber

einen Zeitraum von ca. 2 Stunden je nach Lage zur Versorgungsleitung 96 m*h Ldschwasser aus
dem Versorgungsnetz zur Verfligung stehen kdnnen.

Dicse Stellungnabme betrifft nur die Belange unseres Hauptbereiches Gas- und Wassertechnik.

Andere Bereiche unseres Hauses werden, falls erforderlich, eine gesonderte Stellungnahme ab-
geben.

Mit freundlichen Griilen

AVU Akticngesellschaft fiir
Versorgungs-Unternehmen

Lo 2@

._-.5'?__



ENNEPE-RUHR-KREIS 7T

DER LANDRAT 58332 SCHWELM
HAUPTSTR. 92

Kreisverwaltung e Postfach 420 » 58317 Schwelm Q%"\LL@_‘?’ ‘¥ ¢ 5%“‘," .
An die Auskunft ertelt

Stadtverwaltung Stadt Tunesetal Frau Dr. Tervooren
- Planungsamt -

Eing.: 2 1 DEZ. J839 Telefon (02336) 932348
58244 Ennepetal Telefax (02338) 932481

Amt ~—/ éi Zimmer 446

/ {2 95
\')_:, ' / 251 ?’% Aktenzeichen
‘ AL 8111

lhr Schreiben vom lhr Zeichen Datum
05.11.99 61-He/Bay» 16.12.99

Stellungnahme als Planungsaufsicht gemaR §4 Landesplanungsgesetz und als Tréger
Gffentlicher Belange gemaR § 4 Baugesetzbuch zu den Aussenbereichssatzungen “Spre-

eler Weg” und “Strickerberger StralefHilgenpiatz”

Auch gegen die erneut vorgelegten Aussenbereichssatzungen bestehen insbesondere
aus Sicht der unteren Wasserbehdrde weiterhin Bedenken:

Grundsétzlich verweise ich auf meine Stellungnahme vom 02.09.1998, die nach wie vor
aufrecht erhalten wird.

* Hinsichtlich der AuRenbereichssatzung im Bereich "Striickerberger StraRe/Hilgenplatz” ist

die KanalerschlieBung in die 1. Zeitstufe des ABK’s aufzunehmen.

Fur die AuBenbereichssatzung im Bereich "Spreeler Weg" ist die Errichtung einer Sied-
lungskléranlage bzw. die Errichtung einer Druckentwéasserung mit Anschlull an den 4f-
fentlichen Kanal ebenfalls in die 1. Zeitstufe des ABK's aufzunehmen.

lch weise darauf hin, dall Wasserrechtsantrage zur Errichtung von Kleinklaranlagen in
den genannten Bereichen nicht genehmigt werden, wenn die Gebiete nicht im ABK; 1.
Zeitstufe aufgenommen sind. '

Es wird zur Vermeidung von Doppelbelastungen von Anliegem empfohien, vor Neube-
bauung die KanalerschlieBung durchzufihren, damit nicht fiir einen kurzen Ubergangs-
zeitraum Kleinkldraniagen finanziert und betrieben werden missen.

Auch das Strafenverkehrsamt und die Kreispolizeibehdrde halten die Bedenken der
Steliungnahme vom 02.09.98 aufrecht.

Keine grundsétzlichen Bedenken bestehen aus Sicht der unteren Abfallwirtschaft- und der

Busverbindungen: Linie 564, 567, 589, 588, 608 und SB 37
3a.-Nr. (02336) 93-0 » Teletex (02336) 932020=ENKraia « Telefax (02336) 932222
Sprechstunden: Mo-Do 8 Uhr - 12 Uhr, Ml 14 Uhr - 16 Uhr » Stralenverkehrsamt; Mo-Do 7.30 Ubr - 15 Uhr, Fr. 7,30 Uhr - 11 Uhe
o Sncukasss Schwelm (45451555) 00000141 » Stadtsparkasss Witten (452500359696  Posgibank Dortmund (44010046) 18141-465
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unteren Landschaftsbehdrde. Nachfolgend aufgefihrte Punkte bitte ich jedoch als Anre-
gungen zu werten und im weiteren Verfahren zu beachten:

untere Abfallwirtschaftsbehdrde:

Der ausgewiesene Bereich ist im Altlastenkataster (Altstandorte/Altablagerungen) des
Ennepe-Ruhr-Kreises nicht als Verdachtsflache eingetragen.

Da sich Kataster dieser Art in einer standigen Fortschreibung befinden, kann aus dieser
Tatsache kein Anspruch auf Vollstandigkeit abgeleitet werden.

untere Landschaftsbehdrde:

Der Geltungsbereich fir beide Satzungsbereiche wurde ausgeweitet. Ich weise nochmals
darauf hin, dass Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen sind. Alle zukUnftigen
BaumaRnahmen gelten in diesen Bereichen nach wie vor als Einzelvorhaben im AuBlen-
bereich. Im Rahmen der Beteiligung der unteren Landschaftsbehdrde sind fur jeden Ein-
griff die konkreten Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen im Bauantrag zu benennen. Vor-
handener Baumbestand und Heckenstrukturen sind besonders zu bertcksichtigen und
maéglichst zu erhalten. Sollte derartiger Gehdlzbestand beansprucht werden missen, ist
dieser seperat zu erfassen und zusétziich auszugleichen.

Im age

Téddtmann
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Staatliches Umweltamt Hagen

Heinitzstrafle 44, 58097 Hagen, Femsprecher 0233 [/985-0
Zustindlg fur die kreisfreien Stidte Dorfmund, Bochom, Herne, Hagen, den MArkischen Kreis und den Ennepe-Rubr-Kreis

Siastliches Unweltam 4111, 36041 Hagen Dicnstgebnde: Telefon: Telefax:

Satplmngsan et
obeleye -

der Stadt Ennepetal 4

[ Labor Feithstrabe 150 b 02331 /8005-0 02331/ R00S3D

per Fax: 02333979280 {4, " avat)

o ———a,
¥ e

E-Mail- poststellef@stua-ha.nrw.de

i /4 X 400; v—de.a=dbp;p=dvs-nrw;
i .ﬂ/{ &e cregtup-has, s--paststelle

E Al

- e §
/ & . Bearbeitung: Herr Keuthen
i

Mein Zeichen Thr Zeichen Durchwahl Zimmer Datum
(Bittie um Antworlschreiben angeben)
5510-Kew/Wa 61-He/Bay -897 415 11.01.2000

Betr.:  Bauleitplanung, AuBenbereichssatzungen Spreeler Weg und Striickeberger Str./Hilgenplatz
Bezug: Thr Schreiben vom 05.11.1999 (Eingang StUA Hagen am 22.12.1999)

Kurzmitteilung vom 17.12.1999
Sehr geehrte Damen und Herren,

die hier mit Anlagen vorgelegte Kurzmitteilung ist am letzten Tag der Auslegung der Auflenbe-
reichssatzungen lediglich mit der Bitte um Kenntnis eingegangen.

Ich bitte um Angabe, was mit dem Vorgang geschehen soll und ob die Auslegungsfrist entspre-
chend verlidngert wird.

Ferner bitte ich um Angabe, wie die dargestellten Bcereiche bezilglich der wasser- und abfallwirt-
schaftlichen Belange erschlossen werden sollen bzw. sind.

Die Unterlagen sind mit der Bitte um Vervollstindigung wieder beigefiigt. Fine Prifung konnte
noch nicht erfolgen.

Vorsorglich duBere ich hiermit Bedenken zu den Satzungen.

Mit freundlichem Gruf3
Im Aufirag
f - M
k\.—w\* ~A"vy
A0 WO acs | E€.00H0 |1 £5160| NvrZi| 08ZBLEEEEZO |1 3
SINSAOWE | "NV HANva 's| L1mz| WnLva LYHIOHINLYVY N | NOTLANMA

F1i arvminhan wanrh T'h'-nnI-hH QHLMAE aﬂlmm und Berelzcha i mentrale
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A Heinitzstrabe 44, 38097 Hagen, Fernsprecher 02331/985-0

; Zustindiy fiir die kreisfreien Stidte Dortinand, Dochum, Herne, Hagen, den MArkischen Krels und den Ennepe-Rulir-Kreis
Stnatliches UmmeHam( 1y, Postfach 4121, 58044 Tlagen Dienstpebliude: Telefon: Telefnx:
Stadt Ennepetal O HeimizsirufBe 44 02331/ 985-0 02331/ RRL51G
Planungs- u. Bauordnungsamt @ Iloheleye 3 02331/987-80  02331/881157
Postfach 1543 /15 44 011 .abor Feithstrabe 150 b 02331 /8005-0  02331/80053)

58244 Ennepeta] E-Mail: postsicllezgstun-hu.nrw. de

X.400: c=de;a=dbp;p=dvs-nrw;
o=stua-lia, s=poststelle

Bearbeitung: Herr Meise

Mein Zeichen Thr Zeichen Durchwahl Zimmmer Datum
(Bitte um Antworischreiben anpeben)
5510-MS/Ny 6]—He/’Bay v.5.11.99 087-896 414 3 , Dez. 1999

Betr.. Auflenbereichssatzung ,,Striickerberger Strafie / Hilgenplatz®
Bezug: Erneute Beteiligung der Trager éffentlicher Belange gemal3 § 4 Baugesetzbuch

Zu der Satzungsvorlage wurde schon einmal mit Schreiben vom 13.08.98, Az. 5510-Ms/Bor, eine
Stellungnahme abgegeben, und aus der Sicht der Wasser- und Abfallwirtschatt erhebliche Bedenken
vorgetragen.

Dic getinderte Satzung ldsst einen ca. um das Dreifache vergréBerten raumlichen Geltungsbereich
aber keine Mafinahmen erkennen, wie die Belange der Wasser- und Abfallwirtschaft kinfiig sicher-
gestellt werden konnen.

In der vorliegenden Angelegenheit ist keine andere, als die in meiner vorstehend erwihnten Stellung-
nahme vorgetragene Auffassung zu vertreten.

- .d. %’II/I/GIF

Ich bitte um Kenntnisnahme,

Im Auftrag: - B ¥ /@d:fm 6 A Bratre Fg
r?j{// o VY ,wa'ga. tape M S1 fe e /A
(Meise)

- Ol 7 . AT 2% A% L 9
brppap

Zu ameichen nuch Dienstschlul for dringende Fille 0201/714488 Nachrchten wnd Derenschallszenirale



SITZUNGSVORLAGE NR. <6¢.7/00

Amt: Planungsamt

L.

Ennepetal, 18.01.2000

)61

Aktenzeichen: Sp/Bay

Betreff:

AuBenbereichssatzungen

a) "Spreeler Weg"

b) "Strickerberger StraBe/Hilgenplatz”;

hier: Kenntnisnahme der Ergebnisse der emeuten dffentlichen
Auslegung und der emeuten Benachnchtigung der Tréger
dffentlicher Belange

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der erneuten offentlichen Auslegung und det
emeuten Benachrichtigung der Tréger offentlicher Belange zu den Satzungen "Spreeler Weg"
und "Strickerberger Strafie/Hilgenplatz” zur Kenntnis.

Begriindung:

Die eingegangenen Anregungen der Trager 6ffentlicher Belange (siehe Anlagen) werden in die-
sem Satzungsverfahren nicht einer Abwagung unterworfen, da alle zukinftigen BaumaRnahmen
nach wie vor als Einzelverfahren im AuRenbereich zu behandeln sind; gleichwohl sind sie der

Sitzungsvorlage als Anlage beigeflgt.

Anlage Nr. 1. Stellungnahme der Bezirksregierung Armsberg
Nr. 2: Stellungnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises
Nr. 3: Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes Hagen

Federfihrendes Amt: 81/63

Lauf der Zusténdiges Sitizung | Offentlich | Nichtéffentlich | Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am der TO Abstimmung
vorlage Ja / Nein / Enth.
Beratung | Planungsausschuss | 17.02.00 X 6.1
Beratung Hauptausschuss 22.02.00 X (f) /'
Beschluss |Rat 24.02.00 X
Amtsleiter Dq;ément

?%geimer

Wetter beteiligte Amter: 66

i@
//

v
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AU S ZU G : Niederschrift der Sitzung des Rates vom 24.02.2000

O 6.1 AuBenbereichssatzungen
1. ,Spreeler Weg"

2.
3.
4,

(Sitzungsvoriage Nr. 26.1/00)

»Strickerberger Strafie/Hilgenplatz
Kenntnisnahme der Ergebnisse der ernsuten &ffentlichen Auslegung und der er-
neuten Benachrichtigung der Triger &éffentlicher Belange -

Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der emeuten &ffentlichen Auslegung und der
erneuten Benachrichtigung der Trager offentlicher Belange zu den Satzungen ,Spreeler Weg"
und ,Striickerberger Strafe/Hilgenplatz* zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen
3 Enthaltungen
Die I'L'Jbereinaiimmun. der A’ercl-n-i-Fh’x‘-".{’ichtung
mit der Urschrift wird hiermit beschainigt.
Ennepetal, OF. 0w, 2002
r/") By
Jf oo
1‘5 : Pl
.
-~ ]
v AT S 50 s it saens
Verfiigung:

e {6 . 2ur Kenntris
()/l 3 zur weiteren Bearbeitung (mit Vorgang)

bb Fotokopie zur Versffentlichung (mit Vorgang)
oA L Folokopie zur Kenntnis

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Ratssitzungam ...

Sizungsvorlage und Vorgang zur HauptausschuBsizung am . ...,

Vermerk zur Anfragen-Kartei [

1N A~

-
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Ennepetal, 18.01.2000

]
SITZUNGSVORLAGE NR. 2¢. 3/00 Pé 3
Amt; Planungsamt Aktenzeichen: Sp/Bay
Betreff: AuBenbereichssatzung "Strickerberger StraBe/Hilgenplatz";

hier: Satzungsbeschluss

Beschlussvorschilag:

Der Rat der Stadt Ennepetal beschlielt, gem. § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in der
Z. Zt. glitigen Fassung i.V. mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
(GONW), in der z. Zt. giiltigen Fassung, eine Auenbereichssatzung fir den Bereich "Strucker-
berger Strafle/Hilgenplatz" zu erlassen.

Der beigefiigte Ubersichtsplan Gber den rdumlichen Geltungsbereich im MaRstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Begriindung:

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner Sitzung am 22.01.1998 folgenden Beschluss gefasst
(TOP O 8):

"1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschlieit, gem. § 35 Abs. 6i.V. mit § 13
Nr. 2 u. 3 des Baugesetzbuches (BauGB), in der z. Zt. glltigen Fassung,
fiir den Bereich "Striickerberger StraRe/Hilgenplatz™ ein AuRenbereichs-
satzungsverfahren einzuleiten.
Der beigefiigte Ubersichtsplan mit der Kennzeichnung der riumlichen
Abgrenzung des Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Lauf der Zustindiges Sitzung Offentlich | Nichtoffentlich Punkt Ergebnis der
Silzungs- Gremium am der TO Abstimmung
vorlage Ja / Nein / Enth.
Beratung Planungsausschuss [ 17.02.00 X f -3
Beratung Hauptausschuss 22.02.00 X e
Beschluss |Rat 24.02.00 X R
i
f Amtsleiter Pézernem Bfirgermeister
Federfahrendes Am: 61/63 A"¢ <ﬂ[
& en : D 5 { Q{’D
Weiter beteiligte Amter 66 1V l/ 23
v [ ]

GASVNSVSTRUSE.DOC
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2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die éffentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB, durchzufiihren.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB,
die beriihrten Trager offentlicher Belange zu beteiligen.”

Diesem Auftrag ist die Verwaltung nachgekommen und legt nunmehr die AuRenbereichssatzung
fir den Bereich "Strickerberger Strale/Hilgenplatz" zur Beschlussfassung vor.

Nach erfolgtem Satzungsbeschluss ist die Aussenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 8 BauGB der
Bezirksregierung Amsberg zur Genehmigung vorzulegen.

Anlage Nr. 1: Ubersichtsplan i Ma@stab 1 ; 5.000
Nr. 2: Satzung



A U S ZU G : Niederschrift der Sitzung des Rates vom 24.02.2000

0 6.3 AuBenbereichssatzung ,Striickerberger StraBe/Hligenplatz®
- Satzungsbeschiuss -

(Sitzungsvorlage Nr. 26.3)

Der Rat der Stadt Ennepetal beschlieBt, gemall § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in
der zur Zeit giltigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (GO NW), in der zur Zeit guitigen Fassung, eine AuBenbereichssatzung flr den
Bereich ,Strickerberger Strae/Hilgenplatz” zu erlassen.

Der beigefligte Ubersichtsplan (iber den raumlichen Geltungsbereich im MaBstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen
3 Enthaltungen

Die Ubereinslimmuney der Abschnli / Ablichtung
mit der Urschrift wird hiermit bescheinig,

OS5 0% 2o o0

As. 48, 00 g

Verfigung:

H{B zur Kenntnis
5L e Zur weiteren Bearpeitung (mit Vorgang)

.............. Fotokopie zur Veréffentlichung (mit Vorgang)
SN Fotokopie zur Kenntnis

Sitzungevorlags und Vorgang zur Ratssitzung am . .

Sitkungsvorlage und Vorgang zur Hauptausschulsitzung am
13
Vermerk zur Anfragen-Kartei



Satzung

der Stadt Ennepetal iiber die Bestimmungen der Grenzen fir Vorhaben in
dem bebauten AuBenbereich , Striickerberger Strafte/Hilgenplatz"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGBY), in der Fassung der Bekanntmachung
vomn 18.08.1997 (BGBI. I, S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Ral der Stadl Ennepelal in seiner Silzung am2¥@2.3ofolgende Satzung be-
schilossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aulgrund des § 35 Absaltz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) kdnnen nach MaRgabe diaser Sat-
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Salzung im Satzungsbereich zugelassen werden.

Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weitarhin den Anforderungen des § 35 |
Absaltz 2 BauGB (AuBenbereich). '
Im Salzungsgebiet bleibt die Zuldssigkeit von Vorhaban nach § 35 Absatz 4 BauGB unberiihil.

§ 2 Rdumlicher Geltungsberelch

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigeflgten Plan, der Bestandteil dieser Salzung ist, dar- -
gestlellt.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Zulissig ist die Errichtung, Anderung oder Nutzungsénderung von Vorhaben, die Wolhinzwek-
ken dienen und die sich in die Eigenarl der ndheren Umgebung einflgen.

§ 4 Inkrafttreten . -

Diese Salzung tiitt am Tage ihrer Bekannimachung in Krafl.
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Einleitungsbeschiufd
Der Rat der Stadt Ennepetal hat in
seiner Sitzung am 22 - o 7 M 95gem.
.6 BauGB in derz. Zt.
QUtyeh F
penberkichssatzung besghlossen.

a4

Beigkordneler

.............

Offentliche Auslegung

Die Beteiligung der von der Planung be-
troffenen Burger erfolgte durch eine &ff-
. Auslegung in der Zeit vom 23.09. 7198

: 'Iﬁ‘l ‘_p" p o (O
J{ﬁﬂhejoelﬁ/]}.e@? ..... 5. J0 (Graw)

Beigeordneter
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Beleiligung der Trdger
Offentlicher Belange

Mit Schreiben vom ©9. #7138 sind
dreb en Trager Hffenllicher Belange
ahme gebaten worden

Satzungsbeschiuf

Der Ral der Stadt Ennepelal hat in sei-

15

'i‘\:;ﬁr&\tzung am 2%4.2.4.2¢0¢, diese Au-
/ r&:mrchssatzung als Sa ng be-
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> 5 raw) r:o ' qné:z)eta}/ 15&&,}?6’;7 (Eckhardl)
\-\; sordneter \ ‘~"“- // Blrgermeister

Erneute Beleiligung der
Trdger Off. Belange

Mit Schreiben vam £5.171.4799 sind
dje.bamrlrlen Trager 8If. Belange
qmetnlmﬁn\

ahme gebeten worden.

b  |_¢0,§. 108G faw)

Beiggordneter
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Erneute offentliche Auslegung

Die Beteiligung der von der Planung be-
troffenen Blirger arfolgle durch eine Bff.

egung in der Zeit voméL 11, 1199
/ﬁm;za ~2:1399.
,1\

WL aw)
Beigeordneter

Inkrafttreten

Mit der Bekannlmachungam ....................
tritt die AuBenbereichssatzung gein. § 10
BauG8 in Kraft.

Ennepeltal,................. { Eckhardl)
Blirgermeister

Genechmigung

Das Genehmigungsverfahren gem. § 6
BauGB wurde durchgefiihrl. Die Bezirks-
regierung Arnsherg hat mit Verfiigung
vom.l..4:8.<8¢Cerklanrt, dal die Verletz-
ung von Rechtsvorschriften nicht geltend
gemacht wird.

Ennepetal,......................... (Graw)
Beigeordneler
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Bezirksregierung Amsberg

Bezidaregherung . Pmifach . $9817 Arnsberg Dienstgehiude

. Selhertzstrale 2
Gegen Empfangsbekenntnis Auskunfl erteilt
Stadtdirektor Eh?ckel-namack
der Stadt Ennepetal eton
Postfach 1543/1544 (Tojzl-?;)ﬁl-mﬁ

58244 Ennepetal (02931) 82-2520

Mein Zeichen (bitte stets angeben)
35.2.2-6.4-EN-30

Datom

22.05.2000

Betreff:

Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB der Stadt Ennepetal,
"Strickerberger Str./Hilgenplatz"

Bezug:
Ihr Antrag vom 05.04.2000, Az.: Fb 5-61-He/Bay

hier:
Genehmigqung gem. § 35 Abs. 6 Satz 6 BauGB
Anlg.:

1 Genehmigqung
1 Plan
1 Heft/Ordner

Hiermit idbersende ich die Genehmigqung der o.a. Satzung. Den
Nachweis Uber die Bekanntmachung sowie eine Ausfertigqung der
Satzung und der Begrindung bitte ich mir bis zum 22.06.2000 zu
iibersenden.

Im Auftrag

L{?Yh-d | J//

(Krusat)

Gl e A rl Sprechr Tebefon: Telex: 094235 rpar Kouton der Reglerungdeupthanes Armibheryg:
(Kemarbsertszead von 08.30 - mentags von 09.00 - 1200 Unr  Venmilthmg 0 25 31/820  Telafax: 0 29 A1/R2 29 20 Sparkasse Amaberg-Sundemn 1004 367 BLZ 466 500 05

1200 Ubhrand 13.30 - 1500 dormierstags ganzdien [ IR W A e Tl i1 R Landesreniralbank Amsherg 46 301 500 HBLY 464 DOD 00



Gemafz § 35 Abs. 6 Satz 6 des Baugesetzbuchea genehmige
ich hiermit die vom Rat der Stadt Ennepetal am
24.02.2000 beschlossene Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB,
"Strickerberger Str./Hilgenplatz".

Arnsberg, den 22. Mai 2000
Bezirksregierung Arnsberg
35.2.2-6.4-EN-3/00

Im Auftrag

Lfkhg&du’

(Krusat)


UNeukirchen
Hervorheben


1. Offentliche Bekanntmachung
der Stadt Ennepetal

Satzung gem. § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB)
fiir den Bereich ,,Striickerberger Str./Hilgenplatz*“

hier: Inkrafttreten der AuRenbereichssatzung

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 7 der
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen {(GO) -in der jeweils z. Zt. giiiti-
gon Fassung- hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner 8ffentlichen Sitzung am
24.02.2000 den Erlass der folgenden Satzung beschlossen:

s+Auenbereichssatzung fiir den Bereich Striickerberger Str./Hilgenplatz*

Die Bezirksregierung Amsberyg hat mit Verfilgung vom 22.05.2000 gem. § 35 Abs. 6
BauGB diese Aulenbereichssatzung genehmigt.

Genehmigung

GemiR § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches genehmige ich hiermit die vom Rat der
Stadt Ennepetal am 24.02,.2000 beschlossene Satzung gem. § 35. Abs. 6 BauGB
»Striickerberger Str./Hilgenplatz®.

Amsberg, den 22. Mai 2000
Bezirksregierung Amsberg
AZ: 35.2,2-6.4-EN-3/00

im Auftrag

gez. Krusat

Planeinsicht:

Die Satzung, sowie der -als Bestandteil dazugehdrige- Lageplan, liegen im Fachbe-
reich 5 (Bauwesen -81-) der Stadt Ennepetal, Blsmarckstrasse 21 { Gebdude | ), wih-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.

Hinweis auf die Rechtsfolgen:

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO) -in
der z. Zt. gilitigen Fassung- kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkilndung nicht mehr geltend gemacht werden,

es sei denn,



a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehit,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemadss &6ffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschiuss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Stadt Ennepetal genligt und

dabei die verietzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung

Die Aufenbereichssatzung flir den Bereich ,,Striickerberger Str./Hilgenpiatz*
wird durch diese Bekanntmachung gem. § 10 BauGB rechtsverbindlich.

Ennepetal, den 03.07.2000
Dex Biirgermeister

Whoaat .\

( Eckhardt ) J |/(

2. Mitteilung an StU

3. Wv. sofort
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